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 Wien, am 7. August 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0356-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5313/J betreffend 

"die Schaffung einer verlässlichen Wohnbaustatistik durch die Anpassung des 

Gebäude- und Wohnregister-Gesetzes", welche die Abgeordneten Mag. Philipp 

Schrangl, Kolleginnen und Kollegen am 8. Juni 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

§ 1 Abs. 1 Gebäude- und Wohnregister-Gesetz (GWR-G) lautet: "Die Bundesanstalt 

Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat für Zwecke der Bundesstatistik, Forschung 

und Planung ein zentrales Gebäude- und Wohnungsregister einzurichten und zu 

führen." 

 

 

Antwort zu den Punkten 2 bis 7 der Anfrage: 

 

Die Wartung des Registers durch die Städte und Gemeinden erfolgt anhand der bei 

diesen im Bauverfahren anfallenden Verwaltungsdaten und richtet sich nach den 

Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer. 

 

Das GWR-G verpflichtet Städte und Gemeinden zur Einmeldung von Bauvorhaben in 

das Gebäude- und Wohnungsregister. Bauvorhaben definieren sich als nach den     

baurechtlichen Vorschriften der Bundesländer relevante Maßnahmen zur Errichtung, 

Erweiterung, Änderung oder zum Abbruch von Gebäuden oder Bauwerken. 
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Die Wartung des Registers stellt keinen Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts 

dar. 

 

Derzeit ist eine Änderung des GWR-G nicht vorgesehen. Einerseits ist den Gemeinden  

der Baubeginn zumeist nicht bekannt, andererseits gilt es, einen aus einer derartigen 

Änderung resultierenden zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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